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Mit Beschluss vom 7. Juni 2013 hat die Wettbewerbsbehörde die Angebote der
Gruppe Canal Plus zur Übernahme unabhängiger Sender und zur Bereitstellung
von Kinofilmkanälen genehmigt. Die Wettbewerbsbehörde hatte am 23. Juli 2012
für den Erwerb von TPS und CanalSatellite durch Vivendi Universal und die Gruppe
Canal Plus vorbehaltlich der Einhaltung von Auflagen, mit denen ein
ausreichender Wettbewerb auf den Pay-TV-Märkten gewährleistet werden soll,
grünes Licht gegeben (siehe IRIS 2012-8/25). Ziel dieser Auflagen war es,
transparente Regeln beim Zugang unabhängiger Fernsehkanäle zum Angebot von
CanalSat festzulegen und konkurrierenden TV-Anbietern den Zugang zu den von
Canal Plus angebotenen Kinofilmkanälen zu gewährleisten, damit sie diese den
Zuschauern in ihren eigenen Pay-TV-Paketen anbieten und ein Standardangebot
veröffentlichen können, welches die tariflichen und technischen Voraussetzungen
für diese Bereitstellung darstellt („Entbündelung“) (siehe IRIS 2013-4/13). Zur
Einhaltung der Auflagen und nach Abschluss einer öffentlichen Konsultation, die
Gelegenheit bot, die Stellungnahme der Rundfunkaufsichtsbehörde (CSA)
einzuholen, nahm die Wettbewerbsbehörde unlängst das Standardangebot für die
Übernahme unabhängiger Sender an. Die Umsetzung dieses Dokuments sollte es
ermöglichen, in den Vertragsbeziehungen zwischen der Gruppe Canal Plus und
unabhängigen Anbietern wieder ein Gleichgewicht herzustellen sowie für ein
umfangreicheres und vielfältigeres Angebot an verfügbaren Pay-TV-Programmen
zu sorgen. Durch diese erhöhte Transparenz sollten auch alternative Anbieter
(Internet-Provider und Kabelnetzbetreiber) in der Lage sein, interessante
Gegenangebote für die Übernahme für die unabhängigen Sender abzugeben und
somit umfassendere Angebote für ihre Abonnenten zusammenzustellen. Die
Bereitstellung von Kinofilmkanälen wird allen Anbietern die Möglichkeit geben,
interessantere Pakete zu bilden. Die Bereitstellung dieser Standardangebote wird
unter Aufsicht der Wettbewerbsbehörde erfolgen. Letztere hat angekündigt, dass
sie der Einhaltung der Auflagen und der ihr vorgegebenen Wettbewerbsziele
besondere Aufmerksamkeit widmen wird.

Décision n° 13-DAG-01 du 7 juin 2013 relative à l’exécution de
l’injonction n° 3(c) prononcée dans la décision n° 12-DCC-100 autorisant
la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi
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Universal et Groupe Canal Plus

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/13dag01.pdf

Beschluss Nr. 13-DAG-01 vom 7. Juni 2013 zur Erfüllung der Auflage Nr. 3(c), die
im Beschluss Nr. 12-DCC-100 angeordnet wurde, welcher die exklusive
Übernahme von TPS und CanalSatellite durch Vivendi Universal und die Gruppe
Canal Plus genehmigt
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